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Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften und Regeln, 

nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen

Auffüllung der Grundstücke / Erdaushub 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor

Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen

enthält die DIN 18 915 bzgl. des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. Die

DIN 18 300 “Erdarbeiten” ist zu berücksichtigen.

Bei Auffüllungen im Rahmen der Baumaßnahmen sind die “Vorläufigen Hinweise

zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial” und die “Handlungshilfe für die

Verwertung von Gleisschotter in Baden-Württemberg” zu berücksichtigen. Es

dürfen nur Mineralien zum Einbau kommen, die nach Bundes-Bodenschutz- und

Altlastenverordnung (BBodSchV) den Vorsorgewerten für Böden bzw. den Vorga-

ben der Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem

Bodenmaterial (VwV Boden) entsprechen. Der Einbau von Material, das den

vorgenannten Kriterien nicht entspricht, ist rechtzeitig, vorab durch die Untere

Bodenschutzbehörde zu prüfen.

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht (§ 4 Lagerstättengesetz)

beim LGRB.

Sollten diese Regelwerke zum Zeitpunkt der Bauausführung nicht mehr gültig

sein, so sind die zu dem Zeitpunkt gültigen vergleichbaren Regelwerke zu beachten.

Baugrunduntersuchung / Altlasten 

Laut Baugrunderkundung des Ingenieurbüros Roth & Partner GmbH (21.09.2017)

ist aufgrund der heterogenen Auffüllungen und der vorhandenen setzungsemp-

findlichen weichen, weichen/steifen bindigen Böden mit hohen Setzungen und

vor allem hohen Setzungsdifferenzen zu rechnen, welche als nicht bauwerksver-

träglich einzustufen sind. Um eine setzungsarme Gründung mit geringen Set-

zungsdifferenzen zu erreichen wird vom Ingenieursbüro eine Tiefgründung mit-

tels Brunnen- bzw. Schachtringgründung in die anstehenden Kies-Sand-Gemische

empfohlen.

Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren

für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beein-

trächtigungen des Naturhaushalts nicht ausgeschlossen werden können, sind

unverzüglich dem Landratsamt Karlsruhe zu melden. 
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Archäologische Funde

Archäologische Funde und Befunde müssen gemäß den Bestimmungen des

Denkmalschutzgesetzes unverzüglich gemeldet werden. Die Fundstelle ist bis zum

Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu

halten, sofern nicht die zuständige Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung

der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27

DSchG wird hingewiesen. Ausführende Firmen sind auf die Meldepflicht von

Bodenfunden hinzuweisen. (§ 20 i.V.m. § 27 DschG)

Grundwasser / Wasserversorgung

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der Zone IIIB des Wasserschutzgebie-

tes “Mörscher Wald” der Stadtwerke Karlsruhe. Die Rechtsverordnung zum Schutz

des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage vom 01.08.1996

ist zu beachten.

Für eine eventuell erforderliche Grundwasserhaltung ist rechtzeitig vor Bau-

beginn eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Karlsruhe, Amt für

Umwelt und Arbeitsschutz zu beantragen.

Bau und Betrieb von Grundwasser-Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmegewin-

nungsanlagen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungs-

fähigkeit ist frühzeitig beim Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeits-

schutz, zu erfragen.

Niederschlagswasser

Nach § 55 Abs. 2 WHG soll das Niederschlagswasser von Grundstücken schadlos

versickert oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in

ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sons-

tige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange ent-

gegenstehen.

Die schadlose dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser ist erlaubnisfrei.

Niederschlagswasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden

auf mindestens 30 cm mächtigen bewachsenen Boden in das Grundwasser versi-

ckert wird. Es sollte im Vorfeld geprüft sein, ob ein ausreichend großer Grund-

wasserflurabstand für die Versickerung gewährleistet ist.

Die Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale

Beseitigung von Niederschlagswasser (Niederschlagswasserverordnung) ist zu

beachten.
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Industriewasser/AwSV

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Anforderungen der AwSV

(Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

vom18.04.2017) einzuhalten. Hier werden auch besondere Anforderungen an

Erdwärmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren, Kälteanlagen und an unter-

irdische Ölkabel- und Massekabelanlagen gestellt.

Brandschutz

Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrflächen sind zu beachten.

Es sind Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu-

oder Durchgänge für die Feuerwehr zu den Gebäuden zu berücksichtigen.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mind.

48 m³/Std. über mindestens zwei Stunden erforderlich. Die geforderte Lösch-

wassermenge muss innerhalb eines Löschbereiches von max. 300 m um die

Objekte sichergestellt werden. Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten)

müssen in einer Entfernung von höchstens 80 m zu Gebäuden vorhanden sein.

Entnahmestellen (z.B. Hydranten) sind mindestens einmal im Jahr, möglichst vor

Beginn des Winters, zu überprüfen und zu warten. Der Netzdruck darf bei der

Löschwasserentnahme an keiner Stelle des Netzes unter 1, 5 bar abfallen. Bei der

Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN EN 14384 zu beachten. Bei der

Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 14339 zu beachten. Unter-

flurhydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Landschaftsschutzgebiet

Bei der Umsetzung der Bauvorhaben muss darauf geachtet werden, dass keine

Beeinträchtigungen durch die Baustellenlogistik oder Lagerungen im angrenzen-

den Landschaftsschutzgebiet ‘Kinzig-Murg-Rinne zwischen Ettlingen und Malsch’ 

erfolgen.

Allgemeine Vorgaben für Pflanzungen

Die Artenauswahl für Gehölzpflanzungen soll die standörtlichen Gegebenheiten

und das Spektrum der potenziellen natürlichen Vegetation berücksichtigen. Es

werden Pflanzen aus regionaler Herkunft empfohlen.

Fachgerecht werden Bepflanzungen gemäß DIN 18916 und DIN 18917 durchgeführt

bzw. gemäß DIN 18919 gepflegt. Zum Schutz bestehender Bäume, die erhalten
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bleiben, wird auf DIN 18 920 ́ Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-

tionsflächen bei Baumaßnahmen´ hingewiesen.

Artenschutz

Bei der Umsetzung des Bebauungsplans darf nicht gegen die im Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu

verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und

Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.

Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten für alle Bauvorhaben im Plangebiet

unabhängig davon, ob die Vorhaben baugenehmigungspflichtig sind oder nicht.

Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften des §§ 69 ff

BNatSchG.

Folgende Maßnahmen sind daher bei allen Bauvorhaben zu berücksichtigen:

Gebäude sind vor Abriss- oder Umbaumaßnahmen hinsichtlich vorhandener

europarechtlich geschützter Arten und deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

durch einen Biologen zu prüfen. Sind entsprechende Arten oder Stätten vorhan-

den, sind die Bauvorhaben solange zu verschieben bis die Jungtiere die Fort-

pflanzungsstätte verlassen haben bzw. die Ruhestätte nicht mehr besetzt ist. Da

viele Tiere ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten häufig wechseln, sind zeitnahe

Einzelfallprüfungen vor den Eingriffen in jedem Fall erforderlich. Die Dokumenta-

tion der Einzelfallprüfung ist dem Baurechtsamt und der Unteren Naturschutzbe-

hörde vorzulegen. 

Im Sinne der gehölzbrütenden Vogelarten wird empfohlen, im Planungsgebiet

möglichst viele Gehölze zu erhalten und neue Gehölze anzupflanzen und Insekten

anziehende Blütenpflanzen zu präferieren.

Bei Gehölzrodungen sind § 39 BNatschG, § 43 NatSchG Baden-Württemberg und

das spezielle Artenschutzrecht zu beachten.

Abfallentsorgung

Nach § 3 Abs. 1 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe müssen

alle Grundstücke auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, an die öf-

fentliche Abfallabfuhr angeschlossen werden. Die Abfallsammelfahrzeuge müs-

sen alle bebauten Grundstücke auf dafür geeigneten Straßen so anfahren kön-
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nen, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Die Abfallsammelbehälter

der sind daher zur Abfuhr an den Durchfahrtsstraßen (Hornisgrindestraße und

Kaiserstuhlstraße) bereitzustellen.

Energie

Neben der Optimierung des Energieverbrauchs (z.B. durch kompakte Baukörper,

gute Wärmedämmung) werden für die Energiegewinnung emissionsarme Anlagen

für regenerative Energien oder Anlagen mit Wärmerückgewinnung oder

Kraft-Wärme-Kopplung empfohlen.

Schadensvermeidung an Leitungen

Die beiden Geltungsbereiche des Bebauungsplans sind mit  Versorgungsleitungen

(Strom/Gas/Wasser) der SWE Netz GmbH erschlossen.

Außerhalb vom Plangebiet verlaufen nördlich, östlich und südlich des Geltungs-

bereiches die Rheintal-Süd-Leitung 1 DN 400 MOP 62 bar mit der AL Ettlingen

sowie parallel dazu verlegte Telekommunikationskabel der terranets bw GmbH. 

Bei wesentlichen Änderungen sowie bei anderen Maßnahmen, die die Versor-

gungsleitungen tangieren können, sollen die Firmen rechtzeitig in die Planung

mit einbezogen werden. Auf die Baumschutzverordnung und die Vorgaben des

Technischen Regelwerkes DVGW GW 125 wird hingewiesen.

Einbruchschutz / Präventionsmaßnahmen

Informationen zum Einbruchschutz können unter www.k-einbruch.de abgerufen

werden. Bei Empfehlungen konkreter Maßnahmen wird auf die (Kriminal-)Polizei-

lichen Beratungsstellen hingewiesen (http://polizeiberatung.de/opferinforma-

tionen/beratungsstellen-suche.html).

Bahnanlagen

Auf mögliche Immissionen aus dem Bahnbetrieb (insbesondere Luft- und Körper-

schall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beein-

flussungen durch magnetische Felder etc.) wird hingewiesen.
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DIN-Vorschriften

Die DIN 4109-2 vom Januar 2018 (Bezugsquelle: Beuth-Verlag, Berlin) wird im

Stadtplanungsamt Ettlingen, Schillerstraße 7-9, 76275 Ettlingen zur Einsicht be-

reitgehalten.
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